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Problem. Im Mai/Juni werden voraussichtlich noch Besprechungen mit Fachleuten

erforderlich sein. Anschließend wird das Plenum der AHV/IV-Kommission
Stellung nehmen.

Im Gegensatz zu den Beiträgen an den Bau von Heimen für Betagte lassen sich
bei anderen Leistungsarten (individuelle Maßnahmen für Betagte, Kurse für
Betagte, Betriebsbeiträge an Heime, Ausbildung von Fachpersonal usw.) nicht
ohne weiteres parallele Lösungen zur Invalidenhilfe finden. Angesichts der
beschränkten finanziellen und personellen Möglichkeiten ist auch die
Dringlichkeitsordnung abzuklären. Hier drängt sich die Einsetzung einer besonderen
Kommission auf.» ZAK, Heft 4, April 1973

Bundesunterstützung für Altersheime

(sda) Der Bundesrat ist gewillt, künftig auch Altersheime zu unterstützen. Die
sich dabei stellenden Fragen werden im Zusammenhang mit einer weiteren Revision

des AHV-Gesetzes abgeklärt, welche Ende des laufenden Jahres den eidgenössischen

Räten unterbreitet werden soll, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine
Anfrage von Nationalrat Carruzzo (cvp., Wallis).

Mit dem geltenden Wohnbaugesetz besteht noch keine gesetzliche Möglichkeit,
den Bau von Altersheimen zu unterstützen. Verbilligt werden auf Grund des
Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues

unter anderem Alterswohnungen, und zwar im Durchschnitt um 40 Prozent.

Neue Verordnung über Anstaltsbeiträge

Der Bundesrat hat am 14. Februar 1973 rückwirkend auf den 1. Januar 1973 eine
neue Verordnung über Beiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten erlassen.

In der Verordnung wurde eine Reihe in der Praxis entwickelter Grundsätze
verankert. Im übrigen stellt sie klar, daß auch für ständige Kurse an
Heimerzieherschulen, sozialen Schulen und heilpädagogischen Seminarien Ausbildungsbeiträge

ausgerichtet werden können. Bisher bestand hierüber Ungewißheit. Mit der
Neuregelung, wonach an die Heimerzieherausbildung in diesen Institutionen
Ausbildungsbeiträge in der Höhe von höchstens 80 Prozent der Kosten der Lehrkräfte
und der Lehrmittel gewährt werden können, wird eine Angleichung an die
Subventionierung der Schulen für Sozialarbeit durch das Departement des Innern
sowie der heilpädagogischen Ausbildungsstätten durch die Invalidenversicherung
erreicht.

In einer gleichzeitig erlassenen Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements (EJPD) wurden die Höchstbeiträge der Prämien für bestimmte,
wie es in einem Communiqué des EJPD heißt, besonders wertvolle Einrichtungen
und Vorkehren in Erziehungsanstalten festgelegt. Es sind Prämien für Gruppenstruktur

und Wohnen, für Erziehungsstruktur und Therapie, für interne und
externe Ausbildung sowie für soziale Hilfen vorgesehen.

89


	Neue Verordnung über Anstaltsbeiträge

